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RS OGH 1971/3/23 10Os134/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1971

Norm

WWG §25

Rechtssatz

Dem im WWG vorgesehenen "Zweck" handelt zuwider, wer Fondsmittel in anderer Weise, als es das Gesetz oder ein

darauf gegründeter Verwaltungsbescheid vorschreibt, verwendet, dh ihrer Bestimmung entzieht; strafrechtlich erfaßt

und vertatbildlicht ist sie jedoch nur von einer gewissen Größenordnung an.

Entscheidungstexte

10 Os 134/69
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